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Die Quarantaine-Anftalten
in der

Moldau und Walachei.

Ein nicht blos für die Moldau und Walachei, sondern auch für ganz Europa
sehr wichtiger Gegenstand sind die Absperrungsanstaltengegen die von der Türkei
drohende Gefahr ansteckender Krankheiten, welche schon so oft das Abendland heim¬
gesucht haben, und die, wenn auch gerade eine solche Krankheit dort nicht herrscht,
doch die Folge haben, daß Waaren und Reisende einer Menge Förmlichkeiten nnd
einem unangenehmen Aufenthalt ausgesetzt werden.

Sonst ward Oesterreich für das Bollwerk gehalten, welches die Pest schon
seit längerer Zeit von Europa abgehalten; allein seit dem dnrch den Frieden von
Adrianopel in diesen Fürstentümern mehr Ordnung und eine geregelte Ver¬
waltung eingeführt worden, hat man auch hier Contumazanstaltengegen die
Türkei angelegt, welche sich bisher so wohl bewährt haben, daß seit dem Jahre
1844 die durch die Moldau nnd Walachei gehenden Reisenden nur einer allge¬
meinen Untersuchung unterworfenund sofort nach einer Räucherungentlassen wor¬
den, wenn sie keine gistsaugenden Sachen bei sich führen.

Die Q-uarantaineanstaltenin der Moldau und Walachei stehen unter einem
gemeinschaftlichenChef, dem russischen wirklichen Staatsrathe Mavros, als Ge--
neraliuspector, der seinen Sitz zu Bukarest hat. Die Contumazbeamteu werden
in jedem Fürsteuthume von dem Minister des Innern gewählt nnd vom Fürsten
bestätigt, die Sanitätsbeamtcn werden von dem Protomedicus jedes Fürstenthnms
gewählt. Die Grenzbewachung ist insofern leicht, da die Moldau und Walachei
durch die Donau von der Türkei geschieden wird. Dennoch erstreckt sich diese
Grenzbewachung sür die Walachei, von Orsowa in Banat gegen 80 Meilen weit,
bis beinahe Galacz. Die Moldau hat nur für eine Grenze von ein paar Meilen
zu sorgen. Die Quarantaineärzte sind in der Moldau und Walachei beinahe
sämmtlich Deutsche und flößen durch die sorgsame Wahl, die man getroffen, all¬
gemeines Zutrauen ein.

Die Pest hat noch vor einigen Jahren hier gewüthet, sie ist schon oft hier
gewesen, sie kann wieder kommen; daher über diese Landplage umständlicher zu
berichten sein dürfte.
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Die Pest gehört zu den gefährlichstenNervenfiebern, verbunden mit Peit¬
schen und Buboncn; sie hat drei Perioden: den Anfall, die Reaction und die
Crisis. Die Pest dauert gewöhnlich 4 bis 5 Tage, außer wenn Typhus dazu
kommt, dauu dauert sie 12 bis 15 Tage. Die ersten Symptome sind ein hefti¬
ges Kopfweh, Neigung zum Erbrechen und ein so entstelltes eigenthümlichesAns-
sehen, daß mau sich nicht irren kann, wenn man einmal mit diesem Ausdruck der
Pest bekannt ist.

Die Aerzte sind noch nicht einig über den Ursprung der Pest, uud uoch hat
sich darüber keine Meinung festgestellt, ob sie aus Aegypten oder Asien kommt,
oder ob sie sich in Constantinvpcl erzeugt, wie man aus der OertUchkeit schließt,
wo gewöhnlich die ersten Pcstfälle angetroffen worden. Man hält die aus Tra-
pezunt uud Siuope eingeschleppte Pest für gefährlicher als die aus Aegypteu, welche
sich weniger zu verbreiten pflegt. Man glaubt, daß Jahre vou sehr veränderlichem
Wetter von der Pest frei bleiben, und daß große Hitze und große Kälte die
Verbreitung dieser Krankheit aufhalten; obgleich Andere bemerkt haben, daß die
Pest eben so häufig im Mai als im December anfängt. In Ansehung der An¬
steckung hat mau bemerkt, daß sie bei der bloßeu Eröffnung eines Kästchens oder
eines Briefes stattgefunden, selbst durch das Riecheu au einer Nvse; dagegen ist
es bewiese», daß viele Personell Pestkranke und derm Sachen angerührt haben,
ohne angesteckt zu wcrdcu; so daß mau annimmt, wie diese Ansteckung am stärk¬
sten, wenn eine Disposition dazu vorhanden, oder uur bei gewissen Perioden der
Krankheit. Besonders soll Schmntz die Verbreitung der Pest befördern, Mangel
an Bewegung, schlechte Lnft, Moräste und die Ausdünstungen von Kirchhöfen.
Bisweilen sind Krankheiten unter dem Geflügel und Wegziehen der Vögel mit der
Pest zusammengetroffen, auch sagt man, daß dann das Obst größer wird.

Aus dem Delta des Nil soll die Pest sich bei 30 Grad Neaumnr nicht ver¬
breiten, und der Aufcuthalt in stark geheizten Zimmern soll zur Heilung beitragen,
so daß starke Ausdünstung vortheilhaft einwirken dürste. Obwohl schon der Auf¬
enthalt in dem Dunstkreise eines Pestkranken ansteckend sein soll, so hat man doch
bemerkt, daß offne Wnnden dagegen schützten; I)r. Bulard hat an Personen,
welche zum Tode vcrurtheilt wareu, Versuche gemacht, ihnen die Pest mittelst der
Materie aus dcu Pestbeuleu einzuimpfeu.

Eiu Specificum gegeil die Pest gibt es nicht; das Verfahren der Aerzte ist
dabei rein empyrisch. Gewöhnlich gibt man Limonade und sorgt für frische Luft;
Ulan öffnet die Bnbvnen und wirkt auf die Thätigkeit des lymphatischen Systems
dllrch Mercurialeiurelbnngen. Am Wirksamsten ist die ärztliche Hülfe am ersten
und zweiten Tage, selten am dritten Tage. Man behauptet, daß während der
Pest die auderu Krankheiten abnehmen.. Die Türken als Fatalisten, bleiben ge¬
wöhnlich ruhig während der Pest; die Grieche» aber fliehen meist, sobald Pest¬
fälle sich ereignen. Man sucht gewöhnlich Berge oder andere hochgelegene Orte
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zu gewinnen. Dörfer werden verlassen, um nicht mit Reisenden zusammen zu
kommen, und die Gastwirthe schließen ihre Häuser, um mit Niemanden in Beruh-
ruug zu kommen.

Die türkische» Behörden ergreifen in der Regel gar keine Maßregeln zum
Schutz gegen die Pest; die Erben der Verstorbenen eilen ihre oft gar nicht ge¬
reinigten Kleider anzuziehen, uud Pestkrauke bleibe« oft nach ihrem Tode lange
in den Häusern liegen. Die Todten werden nicht tiefer als gewöhulich begraben,
und die Todtenhöfe verbreiten znr Pestzeit einen fürchterlichen Geruch. Die Chri¬
sten siud vorsichtiger, daher sie auch gewöhnlich mehr verschont bleiben; übrigens
wird das Alter wie die Jugeud und das mänuliche wie das weibliche Geschlecht
uicht verschont, so daß man in diesen Beziehungen keinen Unterschied hat bemer¬
ken könueu.

Es ist sehr schwer in einer volkreichenStadt jede Berührung mit dein Volke
zn vermeiden, und die größte Vorsicht scheitert au der Unachtsamkeit der Diener¬
schaft, die in den engen Straßen leicht an die weiten fliegenden Gewänder der
Orientalen anstreift uud sich ansteckt. Man muß sich nie auf einen Teppich setzen
nnd selbst auf den Boden nur, wenn mau Wachstuch uuterlegt. Mäntel von
Wachstuch tragen die Aerzte, aber sie schützen nicht immer vor Berührung.

Glas, Porzellan, Haare uud Holz werden nicht für Pest fangend augesehen,
doch ist das Holz auch nicht gauz sicher; für vcrdachtlos werden gehalten: alle
Flüssigkeiten, Wein, Oel, Seefische und getrocknetes Fleisch, frisches und getrock¬
netes Obst, Getreide, Mehl, Gemüse, Kräuter, Gewürze, Harze, Metalle, Edel¬
steine, Alkalien und Asche.

Die letzte große Pest in der europäischen Türkei fand Statt im Jahre 1837
und soll gegen 109,000 Seeleu weggerafft haben; die letzte Pest iu der Moldau
uud Walachei fand nach dem Feldzuge der Russen im Jahre 1829 Statt.

Die sichern Kennzeichen der Pest siud folgende: Gewöhnlich sängt sie mit
heftigem Frost an, verbunden mit Zittern, so daß man wie ein Betrunkener ein-
hergcht; darauf folgt Hitze, bei welcher der Körper trockeu, die Gliedmaßcn aber
feucht sind. Damit sind verbunden Kopfschmerzen, Schwindel, Anfgetriebenheit
und die obenerwähnte Entstellung des Gesichts, Blässe, gelbe oder schwarzrothe
Gesichtsfarbe, matte oder starrglänzende, an den innern Winkeln rothe Augen,
eine heiße, weiße, schwarze Znnge, unersättlicher Dnrst, übelriechender Athem,
Herzklopfen, Aufgetriebeuheit des Unterleibes, Uebelteit, Erbrechen, Angst und
Unruhe oder gänzliche Niedergeschlagenheit, endlich eine durchgängige Mattigkeit.
Dabei siudeu sich Blutflüsse ein, ans der Nase, dem Munde, dem Stuhl¬
gang u. s. w., auch heftige Diarrhöe. Dabei werden die Kopfschmerzenoft so
heftig, daß besonders im Sommer die Kranken toben nnd rasen und sich bisweilen
zum Fenster hinaus oder iu's Wasser stürzen. Nach heftigen Schmerzen unter der
Haut entstehen die ersten erbsengroßen Allsätze der Pestbeulen und später Karfunkeln
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»der Brandblattern. Sie sind die Anzeigen von den Bestrebungen der Naturkräste
das Uebel zu überwinden, denn ohne sie erfolgt leine Heilnng; zugleich sind sie
die zuverlässigstenMerkmale der Pest, die sich bald anfangs oder längstens am
dritten Tage entwickelt. Bei hinreichenden Naturkräften schwellen bis zum vierten
oder sechsten Tage die Knötchen bis zur Dicke eines Fingers an, unter starkem
Schweiße uud abnchmemden Schmerzen erreichen sie die Größe eines Hühner¬
eies; sie eitern bis sie selbst aufbrechen oder geöffuet werden, auch zertheilen sie
sich unter eitrigen! Urin oder galligem Stuhlgang. Ist die Natur weniger kräftig,
so werden diese Knoten zu einer weiche» schmerzlosen blasenähnlichen Geschwulst,
worauf der Tod dann bald erfolgt, oder es erzengen sich noch außerdem Karfun¬
keln, die unter einem brennenden Schmerz als ein linsengroßer Fleck anfangen.
Dieser schwarze Fleck, mit rothem Rande umgeben, wird so groß wie eine Hasel¬
nuß, bildet einen brandigen Schorf, den der ringsum befindlicheEiter vvu dem
Lebendigen absondert, wozu bis sieben Tage erfordert werden. Nehmen aber die
Kräfte des Kranken ab, so sinkt der Rand ein, der schwarzblan wird, und dann
erfolgt der Tod bald. Die Verstorbenen sehen wie die Erdrosselten oder vom
Blitz Erschlagenen schwarzblau aus.

So gefährlich die orientalische Pest ist, so viel Opfer sie anch gefordert hat,
so ist sie den Einwohnern doch lange nicht so fürchterlich, wie die asiatische
Cholera vorgekommen. Bald nach einander haben diese fürchterlichen Senchen
in der Moldau und Walachei abgewechselt; man hat Gelegenheit gehabt, beide
kennen zu lernen, aber es herrscht nur eine Stimme darüber, daß die Pest bei
weitem nicht so gefürchtet wird. Demi vor dieser kann mau sich schützen; dicher
sie auch gewöhnlich die Reichen uicht angegriffen hat. Der Bojar schließt seinen
Hof, er hat Leute genug, mit denen er einen förmlichen Wachtdienst organisirt, er
läßt Niemand in den Hof, der verdächtig vorkommt; wer herein gelassen wird,
der wird in gehöriger Entfernung gehalten, uud die erforderlichen Nahrungsmittel
werden von den schnell von den Gütern herbeigeschafftenVorräthen bereitet, oder
von dem Hausfleischer und Bäcker durch eine kleine Ocffnung in den Hof beför¬
dert, wo die erforderlichen Vorsichtsmaßregeln getroffen werden. Dagegen dringt
das Gift der Cholera überall hin; die in manchen Staaten bewirkte Absperrung
durch Tausende von Bajonetten hat nichts geholfen.

Die letzte große Pest in der europäischenTürkei hat endlich die Pforte zu
Q-uarantainemaßregeln bestimmt; im Jahr 1836 ward dem Vesir von Bosnien be¬
fohlen, eine Contnmazanstalt an der Grenze von Niminik von 12 bis 17 Tagen
einzurichten, und im Jahr 1838 erließ der Sultan ciue Bekanntmachung, in wel¬
cher bewiesen wurde, daß die Q-uarcmtaine nichts enthielte, was gegen die Lehren
des Koran gehe. Er befahl daher allen Pascha's Vorsichtsmaßregeln auf euro¬
päische Weise zu ergreifen. Seitdem ist Coustantinopel mit einer Postenkette um¬
geben , so daß sich all» Viertelstunden eine Wache befindet. Alle Schisse müssen
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bei der Einfahrt in den Bosphorus und in die Dardanellen Quarantäne machen,
und die von Europa zn Lande kommendenReisenden zn Kutjah-Tschekmedge. Zu
Ende des Jahres 1838 ward das erste türkische Quarantainelazareth in der Ca-
serne zu Knleli bei Diengelkoi auf der asiatischen Seite des Bosphorus, eine
Stunde von Constantinvpel errichtet.

Seit 1839 ist mit Zustimmung der fremden Gesandschaften angeordnet, daß
alle durch den Bosphorus gehenden Schiffe, nur wenn sie mit Gesundheitspässen
versehen sind, ohne Aufenthalt ihre Fahrt fortsetzen können; die damit nicht ver¬
sehenen müssen 10 bis 15 bis 20 Tage Quarautaine zu Kuleli auf der asiatischen Küste
mache». Ans beiden Seiten des Bosphorus ist ein Cordon von dem Meere di
Marmora bis zum schwarzen Meere gezogen, und für die aus Aegypten kommen¬
deil Schiffe ist die Insel Rhodus zum ersten Stalivusorte bestimmt. Demnnge-
achtet haben die türkischen Quarantaineanstalten sich das allgemeine Zutrauen nicht
erwerben können und die meisten dabei angestellten deutschen Aerzte sind wieder
abgegangen.

Seit dem Jahre 1829 hat Servien Quarantaineanstalten gegen die Türkei
errichtet, und jetzt ist diese ganze Grenze mit Hecken nnd Zäunen umgeben, von
denen sich alle 1 bis 2 Stunden Wachthäuser für die bewaffnete Macht des Lan¬
des befinden. Es sind Qnarantaineämter zu Budujcvatz, am Znsammenfluß des
Timok mit der Donau, zu Aleksinitze, zu Mohra-Gora, zu Lioubvvik und zu
Rutsiba, am Zusammenfluß der Drine mit der Sau eingerichtet. Nur durch diese
fünf Orte kann man ans der Türkei nach Servien gelangen, nnd zum Ansgauge
nach der Türkei außerhalb dieser Orte ist eine besondere Erlaubniß des Fürsten
nothwendig. Die bedeutendste Contumazanstalt ist zu Aleksinitze, auf der großen
Straße nach Niselo, der Hauptverbindnng zwischen Bulgarien und Servien; dort
fanden sich manchmal an 1200 Personen versammelt. Durch die Nachlässigkeitbei
Eröffuuug der den Reisenden gehörigen Sachen, war dennoch im Jahr 1837 die
Pest in Servien eingedrungen und hatte besonders in dem Dorfe Nvjvn gewüthet;
man ließ den Doctor Nagy von Semlin kommen, um die Quarantaine zn Aleksi¬
nitze besser einzurichten, wobei die angesteckten Häuser und selbst das ganze Dorf
Rojou abgebrannt wurde. Die Contumazaustalt zu Bndujevatz bei Negotin ist
hauptsächlich für die Verbindung mit der Walachei bestimmt.

Auffallend ist es, daß in den Quarantaineanstalten die Pest so selten aus¬
bricht, obwohl täglich Menschen beschäftigt sind, alle Arten voll pcstfangendeu Waa¬
ren zu handhaben und zu lüften. In Semlin, wo die Hanptquarantaineanstalt
gegen die Türkei ist, hat sich seit beinahe 30 Jahren kein Pestfall ereignet, und
damals lediglich durch Contrebande; doch blieb die Contumazanstalt verschont.

Griechenland hat sich auf der Landgrenze gegen die Türkei abgesperrt, und
Lazarethe zu Zeitnn, Agrapha nnd Makronoros errichtet; Palikaren halten die
Grenze besetzt. Für die Schiffe sind Quarantaineanstalten zu Skiathos, Syra,
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Hydra und im Piräus eingerichtet. Die kleine Quarantäne ward auf 15, die
große auf 25 Tage bestimmt.

In Odessa ist die russische Hauptquarantaiue für die Schiffahrt des schwarzen
Meeres, wo die Quarantänezeit auf eben so lange bestimmt ist, während sie in
Oesterreich 10 bis 20 Tage war, für die Waareu aber 40 Tage. Ju Malta sind
diese Fristen auf 21 uud 40 Tage bestimmt. In Frankreich selbst gegen Aegypten
und Algier auf sieben Tage. Man hat bemerkt, daß von 100 Pcstfällen, welche
durch Schiffe im Mittclmecre verbreitet worden, 95 ans der Reise selbst ansge-
brochen sind; darum wird gewöhnlich anch die Zeit der Reise abgerechnet. Alle
Schiffe, die ans dem schwarzen Meere kommen, werden eben so behandelt, als
wenn sie die Türkei berührt hätten; nur die Engländer machen davon eine Alls¬
nahme, wenn in Constantinopcl lediglich die Fermane genommen und dieselben
an den Dardanellen wieder abgegeben werden. Dieser Ferman wird in einer ver¬
schlossenen Büchse mitgenommen.

Die österreichischen Vorsichtsmaßregeln, für Deutschland am wichtigsten, ver¬
dienen die besondere Anfmerksamkeit. Darnach wird für gesnnde Zeit erklärt,
wenn nach allen amtlichen Nachrichten in der gesammten europäischen Türkei keine
Pest stattfindet. Ist dieser Gesundheitszustand nicht völlig verbürgt, so ist dies
schon verdächtige Zeit; gefährlich aber, wenn in der europäischeil Türkei wirklich die
Pest ausgebrochen ist.

Die Grenze der österreichischen Staaten gegeu die Türkei ist mit einer voll¬
ständigen Sperrnngslinie versehen, welche, da wo keine Flüsse oder Felsenabhänge
stattfinden, mit Zännen oder Verhauen, oder gar mit sechs Fuß tiefen und breiten
Gräben eingeschlossen ist; alle Nebenwege sind dadurch abgeschnitten und nur wo
eine Straßenverbindnng durchaus nothwendig ist, findet sie nur unter besondern
Vorsichtsmaßregeln statt. Dazu siud au dcu Hauptstraßen Contnmazanstalten und
an den Nebenstraßen zum Grenzverkehr Kastelle eingerichtet. An den türkischen
Grenzen dürfen keine neuen Dörfer oder Häuser augelegt werden. Alle aus der
Türkei kommendenReisenden müssen ihre Pässe von dem betreffenden Contnmaz-
director nnd Cvrdonskommandanten vistren lassen. Kein Postmeister oder Fuhr¬
mann darf ohne diese Bcglaubiguug einen Reisenden weiter befördern, kein Fuhr¬
mann oder Schiffer eiucu solchen anfnehmeu; dasselbe ist auch den Gastwirthen
und andern Grenzbewohnern verboten.

Die Türkei ist mit einem immerwährenden Wachcordon besetzt, der so voll¬
ständig ist, daß bei Tage ein Soldat den andern sehen und bei Nacht demselben
znrnfen kann; außerdem wird die Verbindung zwischen denselben durch fortwäh¬
rende Patrouillen unterhalten. Die an der Grenze stehenden einzelnen Gebäude
sind einer besondern Aufsicht unterworfen. Längst der Grenze befinden sich die
erforderlichen Wachthänser, in welche aber nicht einmal die Verwandten Zutritt
haben. Der Cordonsmannschaft werden neben den Kriegsartikeln von Zeit zu
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Zeit die Vorschriften der Pest-Polizeivrdmmg vorgelesen. Die Cordonsmann-
schast darf sich mit den Bewohnern der abgesperrten Gegenden nicht einmal im
Gespräch einlassen und jeder frei herumlaufende Hund, selbst jede Katze wird nieder¬
geschossen. Jeden Morgeu muß nachgesehen werden, ob sich an der Grenze Vieh,
Kleidungsstücke, Waaren oder Sachen, oder frische Fußstapseu vorfinden; diese wer¬
den verfolgt, weun sie landeinwärts gehen, die werthlosen Sachen werden verbrannt,
die andern vorsichtig gereinigt, das ohne Aufsicht herumlaufende Vieh aber zurück¬
getriebene

Die an der Grenze ankommenden Reisenden werden von einer Wache bis zu
der Contnmazanftalt begleitet, welche weder selbst mit ihnen in Berührung kommen
noch zugebe» darf, daß dies von andern geschieht. Wer sich außer den Straßen,
die zum Verkehr geöffnet sind, dem Cordon nähert, wird an die nächste Eingangs¬
station verwiesen, wer sich nicht abweisen läßt, wird niedergeschossen;auch solche,
welche sich mit Fremden blos vermischt haben und der Wachbegleitung entfliehe«
wolle», werden eben so behandelt. Ans gemeinschaftlichen Flüssen darf das Wasser¬
schöpfen und Waschen nur unter Aussicht eiuer Woche geschehen; Schiffer dürfen
nur bei Tage solche Gewässer befahren, und wenn Fischer über die Mitte derselben
hinausfahren wollen, muß eine Wache mitgenommen werden. Wird ein jenseitiges
Schiff an das Ufer geworfen, so muß die Mannschaft unter Aufsicht auf dem
Schiffe übernachten; wird eiu diesseitiges durch die Witterung an das andere Ufer
getrieben, so muß die Manuschaft bei ihrer Rückkehr sich der contnmazäintlichen
Behandlung unterwerfen.

Jede Contnmazanstalt ist in einen exponirten und einen nichtezponirten Be¬
zirk eingetheilt, auch letzterer durch eine acht Fnß hohe Umzäumung getrennt. Ersterer
ist zur Unterbringung der aus der Türkei kommenden Personen, Thiere und sonsti¬
gen Gegenstände bestimmt. Zur Besprechung mit den Fremden dient ein Lokal,
das durch ein doppeltes, sechs Fuß breit entferntes Gitter getrennt ist. Zur Un¬
terbringung der Personen und Absonderung derselben nach der verschiedenen Zeit
ihrer Ankunft sind besondere Zimmer mit einer Küche und einem Vvrhofe zur
Bewegung in freier Luft bestimmt; eine solche abgesonderte Wohnung heißt Kobyle.

Für die Waarenreiniguug ist eiu offener Lüftungsplatz, ein bedecktes Lüftungs^
und Reinigungsmagazin und eine Näucherungstammer bestimmt, wo die Waaren
besonders durch Erhitzung gereinigt werde»; hier wird die Temperatur stets auf
40 Grad erhalten. Ferner befindet sich hier eine BriefreinignngSkammcr, ein
Bassin zu», Untertauchen und Waschen verschiedener Gegenstände und eine Vieh¬
schwemme, beide in fließendem Wasser. In gehöriger Entfernung befindet sich der
ebenfalls verschlossene Begräbnißplatz auf die der Gefahr ausgesetzten Seite zn
gelegen.

Jeder Contnmazanstalt steht ein Director vor, der Arzt sein muß. Unter
ihm steht ein besonderer Qnarantainearzt; dieser hat über die conwmazirende»
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Personen ein Protokoll zu fuhren, die Abgesperrten täglich in ihren Kobylen zu
besuchen und das Zeugniß über die überstandene Contumaz mit dem Director zu
unterschreiben. Ein Contnmaz-Geistlicher hält die Messe in der Contumaz-Kapelle
ab, hört die Beichte des Kranken in gehöriger Entfernung, ohne Zeugen, reicht
aber das Abendmahl in Gegenwart des Arztes mit einer silbernen Zange, mit
welcher auch die letzte Ochluug verrichtet wird, worauf er die dazu gebrauchte
Baumwolle mit Feuer vertilgt. Der Coutumazwaarenaufseher hat ein genaues
Verzeichniß der eingehenden Waaren aufzunehmen, eine Urkunde (Fede) über die
erfolgte Reinigung auszustellen, und dem Zollamte zu überweisen. Auch ein Dvll-
metscher und ein Amtsschreiber sind bei jeder Contumazanstalt angestellt.

Zn den Unterbeamten einer solchen Anstalt gehört der Contumaz-Profoß oder
Qnardian, welcher die Polizei handhabt; ferner sind mehrere Thorsteher ange¬
stellt, so wie mehrere Neinigungsdiener. Vvzngsweise werden dazu ausgediente
Soldaten genommen, welche aber mit Unterthanen des jenseitigen Gebietes weder
verwandt noch verschwägert sein dürfen; die erste ihnen vorgeschriebene Amtspflicht
ist, sich bescheidenund anständig gegen die Contumazirenden zu benehmen, was
auch wirklich beobachtet wird, und findet sich gewöhnlich mehr Ungeduld bei den
Reisenden, welchen allerdings mauches lästig vorkommt, was niit ihnen vorgenom¬
men wird, als UnHöflichkeit bei den Cvntnmazdieuern, die von dem sämmtlichen
Sanitäts-Personal am meisten der wirklichen Pestgcfahr ausgesetzt sind.

Nur bei Tage darf der Uebertritt der Fremden in den österreichischen Staaten
geschehen, Couriere sind ausgenommen. In verdächtigen oder gefährlichen Zeiten
müssen die Reisenden sich in Gegenwart des Arztes und eines Dieners hinter
Schranken entkleiden; diejenigen, welche sichtbare Pcstmerkmale an sich tragen,
werden wieder über die Grenze zurückgewiesen, mit allen, die sie begleitet haben.
Die andern werden gebadet und in eine Kobylenabtheilnng eingeschlossen, damit in
der bestimmten Zeit der etwa verborgene Peststofs zum Ansbrnch komme. Diese Frist
ist verschieden, ob blos in Constantinopel, oder in einer näher gelegenen Provinz
die Pest herrscht. Sonst waren dazu 10 oder 20 Tage bestimmt; jetzt ist bei
uuverdächtiger Zeit diese Frist auf drei Stunden bestimmt worden, auch findet
bei manchen entfernter gelegenen Q-uarantaineanstalten gar kein Aufenthalt statt,
sondern nachdem das Examinativnsprotokoll aufgenommen uud die mitgenommenen
Sachen untersucht worden, kann die Reise fortgesetztwerden.
? Bei jeder Contumazanstalt befindet sich ein Wirthshans, aus welchem die
Contumazdiener alles Erforderliche auf Kosten des Eingesperrten herbeiholen; der
Director der Anstalt hat dafür zn sorgen, daß die Beschwerendenüber schlechte
oder zu theure Behandlung untersucht und derselben abgeholfen wird. Erkrankte
Personen können Testamente machen; allein Niemand von dein Contumazialpersonal
darf zum Erben oder Legaten eingesetzt werden, ausgenommen wirklich erweisliche
Verwandte. Die Leichname der an der Pest verstorbenen Personen werden mit
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Zangen angefaßt und mit der Asche ihrer verbrannten Kleider und Betten sechs
Fuß tief vergraben. Die andern Sachen werden nach geschehener Reinigung der
Nachlaßbehördc übcrsandt. Nach Beeudiguug der bestimmtenFrist erhält der Ent¬
lassene eine nuentgeldliche Urkunde darüber, die Sanitätsfeda; auch darf Niemaud
von dem Contumazialpersonal bei Verlust seines Amtes eine Belohnung verlangen.
Vor Ablauf der Zeit kann man lediglich dann die Anstalt verlassen, wenn man
wieder in das Ausland, woher man gekommen, zurückkehrt.

Bei unverdächtigen Zeiten müssen alle gebrauchten Kleider und schmnzige Wä¬
sche so wie alle Briefe dem Reinigungsverfahren uuterworfeu werden. In ver¬
dächtigen Zeiten werden gebrauchte Kleider, welche als Waaren ankommen, ganz
zurückgewiesen. Die mit der Reinigung der Waaren beschäftigten Diener bleiben
als exponirt so lange abgeschlossen, wie die betreffenden Waaren; sobald diese ab¬
geliefert werden, wird der Fußboden mit Chlorkalkauflösung gewaschen und das
Magazin mit Chlordämpfcn geräuchert.

Bei der Reinigung der verschiedenenWaaren kommt es auf die Verschieden¬
heit derselben in Beziehung ans die Fähigkeit, Peststoff zu verbreiten an. Gift¬
fangende Körper solche, an denen wegen ihrer rauhen oder porösen Beschaffenheit
der Peststvff länger kleben bleiben kann. Nicht giftfangende Körper sind alle glat¬
ten Gegenstände, bei denen dies weniger zu befürchteu ist. Zu den höchst verdäch¬
tigen Gegenständen gehöreu solche, womit gewöhnlich der menschliche Körper am
meisten in Verbindung kommt, als Kleider, Betten und selbst das Lagerstrvh,
Kämme, Rasirzeug, Schmuck, Rosenkränze, Brieftaschen, Tabakspfeifen, Regen¬
schirme u. s. w. Ferner Stühle und dann Ueberzüge, Vorhänge musikalische In¬
strumente, Bücher, Schreib- und Feuerzeuge, Speise- Küchen- und Hansgeräthe.
Verdächtig sind alle Gegenstände, welche bei ihrer Verfertigung oder während des
Transports von pestverdächtigen Personen berührt worden sein können., als: Wa¬
gen, irdene oder metallne Gefäße, Galanterie- und Waareu von Flachs, Wolle,
Baumwolle, Seide, Federn, Felle, Pergament, Wachs, Fett, Papier, Waarenver-
schläge uud Touueu.

Das Reiuigeu dieser Sachen geschieht entweder durch Wa scheu mit Wasser
und Lauge, oder mit Wasser und Essig, oder Salz oder Seife; das Neinigen
entweder mit Chlvrdämpfeu nach den Guyton-Moreau'schen und Fvnrcroi'schen
Methode; nämlich mit zwei Theilen Salz, eben so viel Braunstein uud ein Theil
Schwefelsäure, oder mit Chlorkalk, der mit Wasser benetzt wird. Eine jetzt noch
gewöhnlichere Art ist der russiche Pestrauch, besteheud in 6 Pfd. Waizenklcie mit
1^ Pfd. Schwefel und eben so viel Salpeter. Ferner geschieht das Reinigen durch
erhitzte Luft oder durch Lüften im Luftzuge uud Aussetzen in freier Lust.
Welche Reinigungsart anzuwenden, hängt von der Beschaffenheit der Waare oder
deren größerer oder geringerer Verdächtigkeit ab.

Die verdächtigen Gegenstände werden in gefährlichen oder verdächtigen Zei-
Gmizlwtw. IV. 2
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ten ebenfalls besondern Maßregeln unterworfen, z. B. Getreide, Kaffee, Gall¬
äpfel u. s. w. werden bei dem Aufschütten ans die Ueberladungsrinnen gelüstet,
und in pestfreie Säcke oder Gefäße umgepackt; Obst und Gemüse wird mit Was¬
ser übergössen; die in Fässern oder Schläuchen aufbewahrten Flüssigkeiten werden
äußerlich abgewaschcu. Ebenso werden die Einhüllen von getrocknetem Obst, Kräu-

'tern, Alkalien u. s. w. von außen gereinigt. Der Tabak wird mit einer nenen
Emballage versehen und Bau- oder Brennholz muß zwei Tage in freier Lust
liegen bleiben.

Alles was nicht ans die vvrbcmcrkte Weise gereinigt werden kann, muß die
vorgeschriebenePrüfuugszcit aushalte». Alles Metall-Geld muß mit Salzwasser
oder Essig vvu allem anklebenden Schmnz vollständig gereinigt werden. Alles
Vieh mnß dnrch eine Schwemme getrieben werden. Alle Briefe werden geöffnet
und geräuchert, auch darauf bemerkt: nvtdc» ,Ii luvi-o v <1i «loutio, d. i äußerlich
und iuuerlich reiu. Dcpescheu ciuer Gesandtschaft in der Türkei au eine Gesandt¬
schaft in österreichischen Staaten, werden, falls sie nicht über ^ Zoll dick sind, nur
durchstochen; dagegen werden Depeschen an fremde Höfe und Gesandte blos von
außen gereiuigt und mit der Aufschrift versehen: netto «li lugn), «ncn-co lN äviiti'«,.
Das Durchlesen der geöffneten Briefschaften ist bei schwerer Verantwortung verbo¬
ten; stets müssen zwei Beamten, und bei den Briefen der Reisenden können sie
selbst gegenwärtig sein.

Die Reinigung dnrch Erhitzung dauert 20 Stunden lang, und wenn darauf
die Einwirkung der atmosphärischen Luft 20 Stunden lang gedauert hat, erfolgt
die Ablieferung. Bei dergleichen Sachen aber, welche weder durch Räuchern,
noch Waschen, noch Erhitzen gereinigt werden tonnen, muß die Lüftung 1«) Tage,
bei Fellen, Federn u. s. w. dauern; bei Seide, Wolle, Baumwolle, Garn und
Flachs aber 20 Tage. Das Lüften der Ballen geschieht, indem auf jeder Seite
0 Einschnitte gemacht werden, in diese muß der Ncinigungsdiener alle Tage zwei
Mal deu bloßen Arm stecken, um mit allen Theilen des Inhalts in Berührung zu
kommen; die Ballen müssen oft umgepacktwerden, und um sich der Anstccknng aus¬
zusetzen, muß ein solcher Diener zuweilen zur Nachtzeit sein Lager auf den Bal¬
len nehmen. Mau sieht, daß grade bei der höchsten Gefahr die wenigste Sicher¬
heit ist. Dagegen sind für die höchstverdächtigen Gegenstände noch strengere Maß¬
regeln vorgeschrieben; auch dürfen die Reisenden dieselben nach beendeter Reini¬
gung erst wieder erhalten, wenn ihre eigene Coutumazzcit abgelaufen ist. Haus¬
thiere werden einmal bei verdächtigen Zeiten geschwemmt, Schaafe zweimal; in
der gefährlichstenZeit aber müssen alle Thiergattnngen uach drei Stunden zum
zweiten Male geschwemmt werden.

Anßer den Contumazanstalten sind halbstündig oder mit den erstem verbun¬
den, Nastelle eingerichtet; sie dienen zum Marktverkehr mit ganz verdachtlosen
Waaren und bestehen in freien Plätzen, welche dnrch 6 Fuß entfernte Schranken



von einander abgesondert sind, innerhalb deren die vermittelnden Nciniguugsdie-
ner sich befinden; eine Viehschwemmeist dabei angebracht, und sind zu den Ra¬
stellmärkten besondere Tage in der Woche bestimmt. Das Geld wird hier gewa¬
schen, die Thiere geschwemmt,jede Berührung verhütet, uud was liegen geblieben
ist, verbrannt. Hat die Pest drei Meilen sich genähert, so "werden die Nastelle
gesperrt.

In der Walachei befinden sich drei große Quarantaineanstalten, zu Braila,
Ginrgcwo und zn Kalarasch, wo sich sehr zweckmäßigangelegte, geräumige steinerne
Gebäude mit den nöthigen Magazinen befinden; kleine Cvntumazanstalten befinden
sich zu Turnn-Severin, zu Kalafat, Turnn, Zimnitz und Oltenitz; Nastelle befin¬
den sich zn Jzworve, Nenet (von Nahoela gegenüber), zn Jzlos am Einfluß des
Oltslnsses in die Donan und zn Gura Jalowicza. In der Moldau ist nur eine
einzige Contumazanstalt, die große Quarantäne zu Galaez. In den größern An¬
stalten werden alle Waaren und Reisende anfgenommen, in den kleinen Anstalten
Reisende nnd kleine Waarensendnngen; in den Rastellen aber nur solche Waaren,
welche der Contumaz nicht unterliegen. Die Cvntumazzeit ist für Reisende fünf
Tage; herrscht die Pest aber jenseits des Balkan, 20 Tage, diesseits des Balkan
aber wenigstens 16 Tage.

Von der oben erwähnten Grenzbewachung reitet ein Mann von Piket zu Pi¬
ket, nnd 18 bewaffnete Barken sind in 6 Stationen bei den Contnmazanstcilten
vertheilt, die unter einen Hafcu-Kapitain stehen, mit 144 Mann unter 18 Offi-
ciren bemannt sind und von denen fortwährend eine zu der nächsten Station fährt.
Der Unterhalt dieser Barken kostet jährlich 107,520 Piaster.

Diese Anstalten haben sich schon bewährt, denn im Jahr 1837 ward die Pest
nach Odessa eingeschleppt, und die Moldau uud Walachei blicbeu verschont. Seit
die Türken sich, wie gesagt, zur Einrichtung von Cvntumazanstalten entschlossen,
ist die Pest nicht wieder gekommen. Die ersten Sanitäts-Maßregeln in der Tür¬
kei wurdeu voll dem französischenArzte Bulvud mit dem Halln Pascha Andalon
Effendi berathen; Minos, der bisher die österreichischeContumazanstalt in
Semlin geleitet hatte, ward sei» Nachfolger uuter Namik Pascha und Esat Ef¬
fendi. Endlich war der Dr. v. Meyer ans Bukarest uuter dem Hissi Mustapha
Pascha zugegen.

Mit dem Anfang des Jahres 1845 hat Rußland die Quarantaine gegen die
Moldau und Walachei nicht mehr für nothwendig erachtet. Die Cvntumazanstal¬
ten zn Skuleni, Lipkani und Leova am Pruth lassen jetzt alle Reisende uud Waa¬
ren unangefochten über die Grenze, so daß jetzt anch dies Hemmniß der Schiff-
sahrt aus dem Prnth wegfallen dürfte. Auch die Qnarantaineanstatt an dem Ein¬
fall des Prnth in die Donan hat alle ans der Moldau und Walachei kommenden
Reisenden und Waaren als unverdächtig über die Grenze zn lassen.

Ans diese Weise sind jetzt die Qnarantaincanstatten dieser Fürstenthümer sür
2*
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ganz Europa von besonderer Wichtigkeit geworden. Sie bestehen seit dem Fe¬
bruar 1830 unter den obengenannteu General-Jnspector, welcher Präsident der
Onarantaine-Comit« ist, die aus einem zweiten Jnspector, einem Oberarzt, nnd
noch einem vierten Mitgliede besteht und zugleich auch den Gesundheitszustand im
Innern dieser Länder zu überwachen hat. Bei der walachischen Quarantaine sind
145 Beamte» uud 19 Aerzte angestellt; die erstem kosten 339,280 Piaster, die

'letztern 169,168 Piaster, so daß diese Gehälter allein 508,398 Piaster betragen.
Die Douauliuie hat folgende Quarautaineanstalten, von der österreichischen

Grenze bei Orsowa anfangend:
Turnn Sevcrinu gegenüber von Äladowa 2. Klasse.
Jzworelc „ „ Ncgotino 3. „
Kalafat „ Widdin 2. „
Renet „ „ Nahova 3. „
Turuo „ „ Nikopolis 2.
Zimnitzea „ Sistow 2. „
Ginrgewo „ Nutschun 1>
Oltemtza „ „ Turliekai 2.
Kalarasch „ Silistria 2. „
Gura Jalowicza „ „ Hirsowa 3. „
Braila „ „ Mutschin 1.
Galacz i. d. Moldau „

Die Quarantaineämter 3. Klasse werden auch Tanschplätze genannt. Zur
Grenzbewachnng befindeu sich 217 Wachtposten oder Pikets mit 0 Grenzbauern
uud 2 Soldaten besetzt, die von 5 Aussehern beaufsichtigt werden und zwar

1. von Voctschvvora......Kalafcit
2. „ Kalasat.......Gura Oltului
3. „ Gura Oltului ..... Ginrgewo
4. „ Ginrgewo ....... Kalarasch nnd
5. „ Kalarasch ....... Gura Seretului,

wozil noch in der Moldau der Bezirk der Quarantaiue von Galacz kommt.
Die Dauer der Quarantaiue richtet sich für die Reisenden nach dem Gesund¬

heitszustände in der Türkei, so daß darnach 4 bis 16 Tage lauge Absperrung
stattfindet. Jeder Mensch, ohne Unterschieddes Standes und der Nation, muß
sich dem Quarantaiuevorschriften unterwerfen. Wer heimlich oder mit Gewalt den
Gesnndheitscordon überschreitet, wird zu lebenslänglicher Strafarbeit in die Salz¬
bergwerke verurtheilt.

In Anschnng der über die Douan kommenden Waaren ist bestimmt, daß
1) Oel, Oliven, Caviar, Wein u. s. w. von jedem Aufenthalt in der Quaran¬
täne befreit sind. 2) Citronen und ähnliche Gegenstände werden mit Wasser be¬
gossen, andere werden von ihrer Verpackung befreit, bei andern werden die Kisten
und sonstiger Verschluß nur außerhalb gereinigt. 3) Gewebe und ähnliche Ge¬
genstände werden der Luft ausgesetzt und 16 Tage lang zurückgehalten. 4) Wolle
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aber muß 42 Tage lang Quarantäne machen. Die Schildwachen sind angewie¬
sen ans jeden Reisenden und Waarenführer scharf zu schießen, wenn er sich nicht
nach dem zweiten Anrufen entfernt.

Die Hauptquarantaine zu Braila ist mit bedeutenden Gebäuden auf dem
Thalraude der Dvuau versehen und mit einem Director, Uuterdirector, einem Arzt,
einem Secretair, einem Commissair für die eingehenden und einem andern für die
ausgehenden Waaren besetzt. Auch ist ein Hafeucapitain, ein Untercapitain,
ein Brandtwachen-Hauptmannund eine Hebamme angestellt, für die in der
Quarantaine eingesperrten Frauen. Außerdem noch mehrere Schreiber und Un¬
terbeamten.

Die Quarautaineanstalten zweiter Classe sind mit einem Director, einem
Secretair, einem Arzt, einem Schreiber und einer Hebamme besetzt.

Die Quarautaineanstalten dritter Classe sind nur mit einem Aufseher und
einem Schreiber besetzt und ihnen einige Quarantainediener zugetheilt.

Die moldauische Quarantaineanstalt zu Galacz steht der schon rühmlich er¬
wähnte vr. Abegg aus Heidelberg vor.

_ Ritter Neigcbauer, K. preuß. Geh. Justizrath *).

*) Der Herr Verfasser war bekanntlich preußischerGeneralconsul in Jassy.
D. Red.
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